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§ 9

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.1996 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Beiträ
genfür die Feld- und Waldwege vom 16.12�1991 außer Kraft.
(3) Soweit Beitragsansprüche nach der auf Grund von Absatz 2 auf

gehobenen Satzung entstanden sind, gilt diese weiter.

Ulmet, den 24. Juni 1999 

y 
(Gerd Nehring) 
Ortsbürgermeister 




